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Allgemeine Gebührensatzung des Kreises Düren vom 01.10.2014 

 
 
Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 646) und der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712) in 
Verbindung mit § 19 a des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
23.09.1995 (GV NRW S. 1028) und dem § 142 Abs. 6 Telekommunikationsgesetz (TKG) vom 
22.06.2004 (BGBl. I S. 1990) in den jetzt geltenden Fassungen hat der Kreistag des Kreises Düren 
in seiner Sitzung am 30.09.2014 folgende Allgemeine Gebührensatzung des Kreises Düren be-
schlossen: 
 
 

§ 1 
Gegenstand der Gebühr 

 
Soweit nicht andere Gebührenregelungen gelten, werden Gebühren nach dem anliegenden Ge-
bührentarif erhoben für 
 

a) besondere Verwaltungsleistungen, die vom Gebührenpflichtigen beantragt worden sind 
oder ihn unmittelbar begünstigen, und 

 
b) die Inanspruchnahme von Einrichtungen oder Anlagen, die überwiegend dem Vorteil ein-

zelner Personen oder Personengruppen dienen. 
 

§ 2 
Gebührenbemessung 

 
(1) Die Höhe der Gebühren bestimmt sich nach dem anliegenden Gebührentarif zur Allgemeinen 

Gebührensatzung des Kreises Düren. Soweit dieser Rahmensätze vorsieht, sind bei der Fest-
setzung der Gebühr im Einzelfall zu berücksichtigen 

 
a) der mit der Amtshandlung verbundene Verwaltungsaufwand, soweit Aufwendungen nicht 

als Auslagen gesondert berechnet werden, und 
 

b) die Bedeutung, der wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen der Amtshandlung für 
den Gebührenschuldner sowie auf Antrag dessen wirtschaftliche Verhältnisse. 

 
(2) Ist eine Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes zu berechnen, so ist der Wert zum Zeit-

punkt der Beendigung der Amtshandlung maßgebend, soweit die Gebührensatzung nichts 
anderes bestimmt. 

 
§ 3 

Gebührenpflichtige 
 
(1) Gebührenpflichtig sind in den Fällen des § 1 Buchst. a) der Antragsteller und derjenige, in 

dessen Interesse die Handlung vorgenommen wird, in den Fällen des § 1 Buchst. b) der Be-
nutzer der Einrichtung oder der Anlage. 

 
(2) Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
 
 
 



 Seite 2   

§ 4 
Gebührenfreiheit 

 
(1) Von den Verwaltungsleistungen nach § 1 Buchst. a) sind gebührenfrei: 
 

a) Handlungen, die durch einen im öffentlichen Dienst stehenden Beamten, tariflich Be-
schäftigten oder Versorgungsempfänger veranlasst werden und sich auf das bestehende 
oder frühere Dienst-, Arbeits- oder Versorgungsverhältnis beziehen, 

 
b) Handlungen für juristische Personen, für die Gebührenfreiheit gem. § 5 Abs. 6 KAG be-

steht, 
 

c) mündliche und einfache schriftliche Auskünfte, 
 

d) Geschäfte und Verhandlungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB, Teil X, § 64), 
 

e) Handlungen, welche die Stundung, die Niederschlagung oder den Erlass von Gebühren 
betreffen, 

 
f) Niederschriften über die Erhebung von Widersprüchen. 

 
(2) Aus Gründen der Billigkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer Härten, kann Gebührener-

mäßigung und Auslagenermäßigung sowie Gebührenbefreiung und Auslagenbefreiung vorge-
sehen und zugelassen werden. Dasselbe gilt für Amtshandlungen, die einem von der han-
delnden Behörde wahrzunehmenden öffentlichen Interesse dienen. 

 
Für die Ablehnung von Anträgen oder für Widerspruchsbescheide werden Verwaltungsgebüh-
ren nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 und 3 KAG erhoben. In diesen Fällen beträgt die Mindest-
gebühr 15,00 €. 

 
§ 5 

Entstehung und Fälligkeit 
 
(1) Die Gebührenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, mit dessen Eingang beim Kreis 

Düren, im übrigen mit Beendigung der gebührenpflichtigen Amtshandlung. Die Verpflichtung 
zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden Betrages, im 
übrigen mit Beendigung der kostenpflichtigen Amtshandlung. 

 
(2) Gebühren werden mit Bekanntgabe des Gebührenbescheides an den Gebührenschuldner 

fällig, wenn nicht die Behörde einen anderen Zeitpunkt bestimmt. 
 
(3) Tätigkeiten auf dem Gebiet des Tief- und Straßenbaues (vgl. Tarif-Nr. 5 und 6) können von 

der Zahlung eines angemessenen Vorschusses bis zur voraussichtlichen Höhe der Gebühren 
abhängig gemacht werden. 

 
(4) Gebühren für Sondernutzungen an Kreisstraßen außerhalb der Ortsdurchfahrten (Tarif-Nr. 8) 

sind zu entrichten bei 
 

a) auf Zeit genehmigten Sondernutzungen für deren Dauer bei Erteilung der Erlaubnis, 
 

b) auf Widerruf genehmigten Sondernutzungen, erstmals bei Erteilung der Erlaubnis für das 
laufende Jahr, für nachfolgende Jahre bis zum 15. Januar. 

 
(5) Beginnt oder endet die Sondernutzungserlaubnis während des Kalenderjahres, so ist für das 

Jahr, in dem sie beginnt oder endet, die volle Jahresgebühr zu entrichten. 
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(6) Bei Widerruf einer Sondernutzungserlaubnis aus Gründen, die vom Gebührenschuldner nicht 
zu vertreten sind, werden im voraus entrichtete Gebühren anteilig erstattet. Die vorzeitige 
Aufgabe auf Zeit genehmigter Sondernutzungen begründet hingegen keinen Erstattungsan-
spruch. 

 
§ 6 

Gebührengläubiger 
 

Gebührengläubiger ist der Kreis, soweit er eine kostenpflichtige Amtshandlung vornimmt. 
 

§ 7 
Auslagen 

 
(1) Für Verwaltungsleistungen nach § 1 Buchst. a) sind bare Auslagen, die bei Vornahme oder 

Vorbereitung einer Handlung entstehen, zu erstatten. Dies gilt auch dann, wenn für die Hand-
lung selbst keine Gebühr zu entrichten ist. 

 
(2) Erstattungspflichtige Auslagen sind insbesondere: 
 

a) im Einzelfall besonders hohe Telefax- und Fernsprechgebühren und Zustellungskosten, 
 

b) Kosten öffentlicher Bekanntmachungen, 
 

c) Kosten, die durch die Beauftragung Dritter entstehen (z.B. Zeugen- und Sachverständi-
gengebühren), 

 
d) die bei Dienstgeschäften den beteiligten Verwaltungsangehörigen zustehenden Reise-

kostenvergütungen, 
 

e) Kosten der Beförderung oder Verwahrung von Sachen. 
 
(3) Für Verwaltungsvorgänge, die im Gebührentarif nicht aufgeführt sind oder vom allgemeinen 

Rahmen abweichen, werden Kosten nach Maßgabe des Umfanges der Benutzung oder des 
Wertes der Leistungen im Vergleich zu anderen Gebührentatbeständen und Gebührensätzen 
dieser Satzung festgesetzt und berechnet. 

 
(4) §§ 3 und 5 gelten entsprechend. 
 

§ 8 
Ergänzende Bestimmungen für Sondernutzungen 

 
(1) Auf Sondernutzungen, für die eine Erlaubnis oder Genehmigung vor in Kraft treten dieser Sat-

zung erteilt worden ist, findet der Sondernutzungsgebührentarif mit in Kraft treten dieser Sat-
zung Anwendung. Enthält die Erlaubnis oder Genehmigung einen entsprechenden Vorbehalt, 
können die Sondernutzungsgebühren nach dieser Satzung auch rückwirkend erhoben wer-
den. Bei unbefugter Sondernutzung können Sondernutzungsgebühren ebenfalls rückwirkend 
erhoben werden. 

 
(2) Soweit wiederkehrende Gebühren von dem Sondernutzungsgebührentarif dieser Satzung 

abweichen, sind sie anzupassen. 
 

§ 9 
Schlussbestimmungen 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Allgemeine 
Gebührensatzung des Kreises Düren vom 13.12.2012 außer Kraft. 
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Gebührentarif zur Allgemeinen Gebührensatzung des Kreises Düren 
 
Inhaltsübersicht 
 

Tarif-Nr. Gegenstand Seite 

1 Beglaubigungen, Bescheinigungen, Abdrucke, Ablichtungen, 
Abgabe von Daten auf elektronischen Datenträgern 
 

5 

2 Gutachten 
 

6 

3 Feuerschutztechnisches Zentrum 
 

6 

4 Kreisarchiv 
 

10 

5 Tiefbau 
 

10 

6 Straßenbau 
 

10 

7 Umweltrechtliche Angelegenheiten 
 

10 

8 Sondernutzungen an Kreisstraßen 
 

11 

9 Erteilung von Vorrangseinräumungen usw. 
 

14 

10 Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Gesundheitsdienst 
 

15 

11 Vereinbarung und Erteilung von Zustimmungen zu Aufbrüchen in Kreis-
straßen 
 

16 

12 Prüftätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes 
 

17 

Anlage zu Tarif-Nr. 3 
 

18 

Anlage zu Tarif-Nr. 8.1.2 – 8.1.5 
 

21 

Anlage zu Tarif-Nr. 8.5.1 – 8.5.3 
 

22 
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Tarif-Nr. Gegenstand Gebühr in € 

 
1 

 
Beglaubigungen, Bescheinigungen, Abdrucke, Ablichtungen, 
Abgabe von Daten auf elektronischen Datenträgern 

 

1.1 Ausstellen von Bescheinigungen, Ausweisen und Zeugnissen 
 

2,50 

1.2 Beglaubigungen von Bescheinigungen, Abdrucken, Ablichtungen 
und Unterschriften  
je Blatt 
 
Beglaubigungsvorgang bei Zeugnissen 
 

 
 

3,75 
 

3,75 

1.3 Erstellung von Zeugniszweitschriften durch die Schulen 
 

10,00 

1.4 Ablichtungen, Drucke, Lichtpausen u.a., die in Verbindung mit 
anderen Verwaltungsleistungen notwendig sind 
 
je Seite 
 
DIN A 4 
DIN A 3 
DIN A 2 
DIN A 1 
DIN A 0 
mindestens jedoch 
 
bei erhöhtem Zeitaufwand: pro angefangene halbe Stunde 
 
Akten als PDF-Datei 
Akten als CD 
 

 
 
 

s/w 
 

0,50 
0,50 
2,40 
3,40 
4,40 
1,00 

 
zzgl. 

 

 
 
 

farbig 
 

1,00 
1,50 
3,60 
6,00 
7,60 

 
 

15,00 
 

15,00 
30,00 

1.5 Versendung von Akten/Bußgeldakten durch die Post: 
Übliche Postentgelte sind in die Gebühren einbezogen. 
Gebührenfrei ist die Versendung im Rahmen der Amtshilfe. 
 

 
 

1.5.1 Versendung von Akten/Bußgeldakten für die Verfolgung zivilrecht-
licher Ansprüche und Interessen 
 

 
10,00 - 50,00 

 
1.6 Abgabe von Vergabeunterlagen bei öffentlichen Ausschreibungen 

bis 40 Seiten für jede angefangene Seite 
für jede weitere Seite 
 
Zusätzlich sind für die in diesem Zusammenhang erforderlichen 
Lichtpausen Gebühren gem. Tarif-Nr. 1.4 zu erheben 
 

 
0,25 
0,15 

 

1.7 Erneute Ausstellung einer Familienkarte 10,00 
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Tarif-Nr. Gegenstand Gebühr in € 

 
2 

 
Gutachten 
 

 
 
 
 

Anfertigen von Gutachten jeglicher Art (sofern diese nicht durch 
eine andere Tarifziffer erfasst werden). 
Die Abrechnung der Gebühr erfolgt nach Zeitaufwand. 
 
 

Die Gebühr für jede 
angefangene Arbeits-
stunde ist dem aktuellen 
Runderlass des Ministe-
riums für Inneres und 
Kommunales NRW bzgl. 
der Richtwerte für die 
Berücksichtigung des 
Verwaltungsaufwandes 
bei der Festlegung der 
nach dem Gebührenge-
setz für das Land Nord-
rhein-Westfalen zu er-
hebenden Verwaltungs-
gebühren zu entnehmen. 

3 Feuerschutztechnisches Zentrum 
 

 

3.1 Prüfen, Reinigen und Trocknen von Schläuchen 
je Schlauch 
 

 
27,20 

 
3.2 Einbinden von Schläuchen 

je Kupplungshälfte 
 

 

3.2.1 mit verzinktem Draht bzw. Messingdraht 
 

9,60 
 

3.2.2 mit VA-Draht 
 

12,80 
 

3.2.3 Verlötung 
 
jeweils zuzüglich Verbrauchsmaterial nach Tagespreisen 
 

24,00 
 
 
 

3.3 Vulkanisieren 
 
je Flicken 
 

 

3.3.1 innen gummierter Schlauch 
 

11,20 
 

3.3.2 außen mit Kunststoff beschichteter Schlauch 
 
jeweils zuzüglich Verbrauchsmaterial nach Tagespreisen 
 

16,00 
 
 
 

3.4 Atemschutzmasken 
 

 

3.4.1 Reinigen, Desinfizieren und Prüfen von Atemschutzmasken 
je Stück 
 

 
33,70 

 
3.4.2 wie 3.4.1, mit Scheibenwechsel 

 
59,50 

 
 jeweils zuzüglich Verbrauchsmaterial nach Tagespreisen 

 
 

3.5 Pressluftatmer 
 

 

3.5.1 Reinigen, Desinfizieren und Prüfen von Pressluftatmern 
je Stück 
 

 
119,00 
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Tarif-Nr. Gegenstand Gebühr in € 

 
3.5.2 

 
Austausch von Ersatzteilen bei 6-Jahresprüfungen 
 
jeweils zuzüglich Verbrauchsmaterial nach Tagespreisen 
 

 
59,50 

 

3.6 Pressluftflaschen 
 

 

 
3.6.1 

 
TÜV-Prüfung von Pressluftflaschen 
je Stück 
 

 
79,40 

 

3.6.2 Füllen von Pressluftflaschen 
Hilfsberechnung: 3 Liter à 200 bar (=600 l) 
Gebührentarif: "je 100 Liter Atemluft" 
 

 
 

1,00 
 

3.6.3 Reinigen der Schutzbekleidung 
Waschen, Imprägnieren, Trocknen 
 

 
29,80 

3.6.4 Reinigen der Vollschutzanzüge 
Waschen, Desinfizieren, Prüfen 
 

 
79,40 

3.7 Atemschutzübungsstrecke 
 

 

3.7.1 Gebühr für die Nutzung der Atemschutzübungsstrecke 
pro Stunde 
 

 
22,00 

 
3.7.2 Personalgebühr für in Anspruch genommenes Bedienungsperso-

nal pro Mann und Stunde. 
Für eine angefangene Stunde wird bis zu 30 Minuten der halbe 
Stundensatz, über 30 Minuten der volle Stundensatz berechnet. 
Als Mindestgebühr wird eine Stunde berechnet. 
 

 
 
 
 

119,00 
 

3.8 Einsatz von Fahrzeugen 
Gebühren pro Stunde einschl. An- und Abfahrt (ohne Personal 
und Reinigungskosten gem. Ziffern 3.10 und 3.11). 
Für eine angefangene Stunde wird bis zu 30 Minuten der halbe 
Stundensatz, über 30 Minuten der volle Stundensatz berechnet. 
Als Mindestgebühr wird eine Stunde berechnet. 
 

 

3.8.1 Drehleiter 
 

101,70 
 

3.8.2 Wechselladerfahrzeug 1 
 

56,50 
 

3.8.3 Wechselladerfahrzeug 2 
 

61,00 
 

3.8.4 Rüstwagen (RW 2) 
 

267,50 
 

3.8.5 Einsatzleitwagen 1 
 

151,90 
 

3.8.6 Einsatzleitwagen 3 
 

790,40 
 

3.8.7 
 

Arbeitsboot mit Motor 
 

145,10 
 

3.8.8 
 

Bobcat 
 

217,70 
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Tarif-Nr. Gegenstand Gebühr in € 

 
3.9 

 
Inanspruchnahme von Werkzeuggruppen 
(Es ist jeweils nur ein Oberbegriff angegeben. 
Die Gruppenbestandteile ergeben sich aus einer gesonderten 
Liste). 
 

3.9.1 Motorpumpe Ex Mineralöl - Umfüllpumpe 
pro angefangene Einsatzstunde 
 

 
282,80 

 
3.9.2 

 
Elro-Pumpe Schmutz- Wasser- Öleinsatz 
pro angefangene Einsatzstunde 
 

 
67,60 

 

3.9.3 Elro-Pumpe-Säureeinsatz 
pro angefangene Einsatzstunde 
 

 
181,70 

 
3.9.4 Fasspumpe 

pro angefangene Einsatzstunde 
 

 
151,80 

 
3.9.5 Tauchpumpe TP 4 und 6 

pro angefangenem Einsatztag 
 

 
74,20 

 
3.9.6 Ölwassersauger 

pro angefangene Einsatzstunde 
 

 
68,10 

 
3.9.7 Edelstahl-Fässer für Wasser- Ölgemisch 

pro angefangenem Einsatztag 
 

 
295,20 

 
3.9.8 Auffangbehälter 

pro angefangenem Einsatztag 
 

 
63,30 

 
3.9.9 Ölsperren 

pro angefangenem Einsatztag 
 

 
93,60 

 
3.9.10 Atemschutz 

pro angefangene Einsatzstunde 
 

 
124,90 

 
3.9.11 Schutzanzüge 

pro angefangene Einsatzstunde 
 

 
177,30 

 
3.9.12 Dekontaminationszelt 

pro angefangenem Einsatztag 
 

 
126,70 

 
3.9.13 Dampfstrahler 

pro angefangene Betriebsstunde 
 

 
19,60 

 
3.9.14 Leckage- und Dichtkissen 

pro angefangenem Einsatztag 
 

 
328,70 

 
3.9.15 nicht funkenreißende Werkzeuge 

pro angefangene Einsatzstunde 
 

 
257,30 

 
3.9.16 Beleuchtung 

pro angefangene Einsatzstunde 
 

 
8,30 
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Tarif-Nr. Gegenstand Gebühr in € 

 
3.9.17 

 
Wärmebildkamera 
pro angefangene Einsatzstunde 
 

318,70 

3.9.18 Pac Ex2 
pro angefangene Einsatzstunde 
 

 
12,20 

3.9.19 Tox Meter 
pro angefangene Einsatzstunde 
 

 
17,80 

 
3.9.20 

 
Polytector II mit Sonde 
pro angefangene Einsatzstunde 
 

 
168,90 

 
3.9.21 

 
Polytector II Grundgerät 
pro angefangene Einsatzstunde 
 

 
160,20 

3.9.22 Schutzanzug 
pro angefangene Einsatzstunde 
 

 
48,30 

3.9.23 Laptop und Drucker 
pro angefangene Einsatzstunde 
 

 
27,30 

3.10 Nutzung des Waschplatzes 
Für die eigene Nutzung des Waschplatzes sowie für die Reini-
gungsarbeiten, welche im Rahmen von bzw. nach Abschluss an-
derer Leistungen erforderlich sind und durch Mitarbeiter des Feu-
ertechnischen Zentrums durchgeführt werden, wird eine Gebühr 
erhoben. 
Diese beträgt pro cbm Wasser 
Es erfolgt eine "Spitzabrechnung". 
Zusätzlich werden bei öl- und säurebelasteten Fahrzeugen Spe-
zialreinigungsmittel und entstehende Entsorgungskosten nach 
Tagespreisen berechnet. 
 

 
 
 
 
 
 

54,50 
 

3.11 Personalgebühren für in Anspruch genommenes Bedienungsper-
sonal im Rahmen von Einsätzen sowie verursachten Reinigungs- 
und Reparaturarbeiten pro Mann und Stunde 
Für eine angefangene Stunde wird bis zu 30 Minuten der halbe 
Stundensatz, über 30 Minuten der volle Stundensatz berechnet. 
Als Mindestgebühr wird eine Stunde berechnet. 
 

 
 

115,70 
 

3.12 Verbrauchsmaterialien (z.B. Prüfröhrchen) der Gerätewagen 
Messtechnik werden nach tatsächlichem Aufwand zu den am Ein-
satztag gültigen Preisen berechnet. 
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Tarif-Nr. Gegenstand Gebühr in € 

 
4 

 
Kreisarchiv 
 

4.1 
 
 
 
4.2 

Anfertigung von Abschriften und Auszügen aus Archivgut,  
Übertragungen in moderne Schrift und Übersetzungen 
je angefangene halbe Stunde 
 
Zusammenstellung von Archivgut anlässlich des Versandes  
Je angefangene Viertelstunde 
 

 
 

23,00 
 
 

11,50 

4.3 
 
 

Ausdruck von Mikrofilmrückvergrößerungen 
 
Ausdruck im Format DIN A 4 
Ausdruck im Format DIN A 3 

 
 
 

4,20 
5,20 

 
4.4 Bereitstellen von Dateien per E-Mail oder Datenträger 

je angefangene 10 Minuten 
 

7,50 
 Für Zwecke wissenschaftlicher Forschung können ebenfalls Ge-

bühren nach Zeit- oder Sachaufwand erhoben werden 
 

 
5 

 
Tiefbau 
 

 

 Für Planungsleistungen für Anlagen und Baumaßnahmen im Be-
reich Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Abgrabungen, Altlasten 
und Bodenschutz im Auftrage Dritter werden Gebühren in Höhe 
der Sätze der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAI) in der jeweils geltenden Fassung erhoben. 

 

 
6 

 
Straßenbau 
 

 

 Als Gebühr für Leistungen im Straßenbau werden erhoben: 
 
für Planungen (z.B. Straßen und Gehwege) 
 
für Ausführungen 
 
der Kosten des Baulastträgers (z.B. Gemeinde, Stadt etc.) 
 

 
 

6 % der anrechen-
baren Baukosten  
4 % der anrechen-
baren Baukosten 
 

7 Umweltrechtliche Angelegenheiten 
 

 

7.1 Anfertigen und Überprüfen von Unterlagen für Verfahren im Was-
ser-, Bodenschutz-, Abfall- und Abgrabungsrecht, wie insbeson-
dere Erlaubnisse, Genehmigungen, Bewilligungen oder Planfest-
stellungen. 
 
Anfertigen und Überprüfen von Unterlagen für Wasser- und Bo-
denverbände, soweit es sich nicht um Aufgaben im Rahmen der 
Verbandsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz handelt. 
 
Überprüfung von Anlagen oder Grundstücken aus Anlass von 
unbefugten Handlungen oder der Nichterfüllung von Auflagen und 
Anordnungen (§ 118 Landeswassergesetz; § 36 Landesabfallge-
setz), soweit keine bundes- oder landesrechtlichen Abrechnungs-
vorgaben bestehen. 
Die Abrechnung der Gebühr erfolgt nach Zeitaufwand. 

Die Gebühr für jede 
angefangene Arbeits-
stunde ist dem aktuellen 
Runderlass des Ministe-
riums für Inneres und 
Kommunales NRW bzgl. 
der Richtwerte für die 
Berücksichtigung des 
Verwaltungsaufwandes 
bei der Festlegung der 
nach dem Gebührenge-
setz für das Land Nord-
rhein-Westfalen zu er-
hebenden Verwaltungs-
gebühren zu entnehmen. 
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Tarif-Nr. Gegenstand Gebühr in € 

  jährlich sonstige 
 
8 

 
Sondernutzungen an Kreisstraßen 
 

  

8.1 Außerhalb der Ortsdurchfahrten 
 

  

8.1.1 Zufahrten und Zugänge von land- und forstwirtschaft-
lich genutzten Grundstücken 
 

 
- 

 
- 

8.1.2 Zufahrten und Zugänge von sonstigen, nicht unter-
nehmerisch genutzten Grundstücken sowie Gärtnerei-
en, Gartenbau- und Baumschulenbetrieben 
 

 
 

 25,00  
- 390,00 

 

8.1.3 Zufahrten von bebauten oder in der Bebauung befindli-
chen, für Wohnzwecke bestimmten Grundstücken 
 
je Wohneinheit 
Die Festsetzung erfolgt einzeln pro Wohneinheit. Bei 
mehreren erschlossenen Wohneinheiten über eine 
Zufahrt ergibt sich die Gesamtgebühr durch Addition 
der Einzelergebnisse. 
 

 
 
 

25,00  
-  150,00 

 
 
 
 

8.1.4 Zufahrten von gewerblich genutzten Grundstücken, 
z.B. Tankstellen, Industriewerken, Lagerplätzen, Kies-
gruben, Lehmgruben, Steinbrüchen, Gaststätten, Ein-
kaufs- und Gartenzentren sowie Gärtnereien, Garten-
bau- und Baumschulbetriebe, soweit auf diesen der 
Verkauf der Produkte stattfindet; ferner für die Nutzung 
von Grundstücken, die der Ausübung freiberuflicher 
Tätigkeiten dienen, wie z.B. des Arzt-, Rechtsanwalts-, 
Architektenberufes und vergleichbare weitere Tätigkei-
ten 
 

 
 

70,00 
- 3.500,00 

 

 

8.1.5 Zugänge entsprechend Nr. 8.1.4 
 

-  

8.2 Kreuzungen 
 

  

8.2.1 Leitungen aller Art, soweit sie gewerblichen Zwecken 
dienen und durch sie der Gemeingebrauch beeinträch-
tigt wird, mit Ausnahme der Leitungen der öffentlichen 
Versorgung für Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser 
sowie öffentliche Abwasserleitungen, jeweils mit den 
Hausanschlüssen 
 

 
 
 
 
 

                  140,00 
 

 

8.2.1.1 bei Leitungsbündeln von mehr als einer Leitung 
 

279,00  

8.2.2 Schienenbahnen und Seilbahnen, die dem öffentlichen 
Verkehr dienen, einschl. der Anschlussbahnen im Sin-
ne des Kreuzungsgesetzes 
 

 
 
- 

 
 
- 

8.2.3 Schienenbahnen und Seilbahnen, die nicht dem öffent-
lichen Verkehr dienen, mit Ausnahme der Anschluss-
bahnen im Sinne des Kreuzungsgesetzes 
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Tarif-Nr. Gegenstand Gebühr in € 
  jährlich sonstige 

 
8.2.3.1 

 
höhengleich 
 

8.2.3.1.1 auf Dauer 
 

  70,00   
- 349,00       

 

8.2.3.1.2 vorübergehend 
 

 35,00 - 70,00 
mtl. 

 
8.2.3.2 höhenfrei 

 
  

8.2.3.2.1 auf Dauer 
 

70,00 
 
 

 

8.2.3.2.2 vorübergehend 
 

 35,00 - 70,00 
mtl. 

8.2.4 Förderbänder u.ä. einschließlich Masten, Schächte 
und dergleichen 
 

  

8.2.4.1 auf Dauer 
 

70,00  

8.2.4.2 vorübergehend 
 

 35,00 mtl. 

8.2.5 Über- und Unterführungen privater Wege 
 

70,00  

8.3  Längsverlegungen 
 

  

8.3.1 Leitungen aller Art, soweit sie gewerblichen Zwecken 
dienen und durch sie der Gemeingebrauch beeinträch-
tigt wird, mit Ausnahme der Leitungen der öffentlichen 
Versorgung für Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser 
sowie öffentliche Abwasserleitungen jeweils mit den 
Hausanschlüssen je angefangenen Meter 

 
 
 
 
 
 

0,70 

 

8.3.1.1 bei Leitungsbündelungen von mehr als einer Leitung je 
angefangenen Meter 
 

 
1,40 

 

8.3.2 Gleise 
je angefangenen Meter 
 

 
0,70 

 

8.3.3 Obusleitungen einschl. der Masten 
 

- - 

8.3.4 Anlagen der Straßenbeleuchtung 
 

- - 

8.4 Bauliche Anlagen (einschl. Schilder, Pfosten, Masten 
u.ä.), soweit durch sie der Gemeingebrauch beein-
trächtigt wird 
 

  

8.4.1 Schilder (einschl. Pfosten) 
 

- - 

8.4.1.1 allgemein eingeführte Hinweisschilder auf Gottesdiens-
te 
 

 
- 

 
- 

8.4.1.2 allgemein eingeführte Hinweisschilder z.B. auf Unfall- 
und Kraftfahrzeughilfsdienste, Tankstellen, Gaststät-
ten, Messen, Campingplätze 

 
 
- 

 
 
- 
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Tarif-Nr. Gegenstand Gebühr in € 
  jährlich sonstige 

 
8.4.1.3 sonstige Hinweisschilder (außer gewerblicher Werbe-

schilder und Transparente) 
 

  

8.4.1.3.1 auf Dauer 
 

14,00  

8.4.1.3.2 vorübergehend 
 

- - 

8.4.1.4 gewerbliche Werbeschilder und Transparente 
 

  

8.4.1.4.1 auf Dauer 
 

70,00  

8.4.1.4.2 vorübergehend 
 

 7,00 je Woche 

8.4.2 Wartehallen 
 

- - 

8.4.3 Milchbänke 
 

-  

8.4.4  Verladestellen, Anlagen zur Holzabfuhr, Waagen 35,00  
 

8.4.5 Vorübergehende Aufstellung von Gerüsten, Bauzäu-
nen, Containern, Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, 
einschl. Hilfseinrichtungen (z.B. Zuleitungskabel), La-
gerung von Material 
 

  
 
 

18,00 je Woche 
 

8.4.6 vorübergehende Sondernutzung, soweit sie für wirt-
schaftliche oder gewerbemäßige Zwecke erfolgt 
 

  
35,00 - 349,00 

je Tag 
 

8.5 Besondere Veranstaltungen im Sinne der StVO, wenn 
durch sie der Gemeingebrauch beeinträchtigt werden 
kann 
 
 

  

8.5.1 gewerbliche sportliche Veranstaltungen, Versuchsfahr-
ten, Dreharbeiten (z.B. Film, Fernsehen) 
 

  
83,00 - 840,00 

je Tag 
 

8.5.2 Werbeveranstaltungen und Ähnliches 
 

 16,00 - 168,00 
je Tag 

 
8.5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Straßenhandel ohne bauliche Anlagen  16,00 - 168,00 
je Tag 
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Tarif-Nr. Gegenstand Gebühr in € 

 
8.6 

 
Verwaltungsgebühren 
 

 

8.6.1 Zulassung von Ausnahmen von der Veränderungssperre nach §§ 
37b Abs. 3 und 40 Abs. 4 StrWG NW 
(z.B. bauliche Anlagen einschl. Werbeanlagen) 
für je angefangene 500,00 € Rohbausumme 
mindestens jedoch 
 

 
31,00 - 511,00 

 
0,70 

31,00 
 

8.6.2 Sonstige Genehmigungen, Amtshandlungen und Leistungen der 
Straßenbauverwaltung 
(z.B. gem. § 25 Abs. 4 StrWG NW) 
für je angefangene 500,00 € Rohbausumme 
mindestens jedoch 
 

 
31,00 - 511,00 

 
0,70 

31,00 
 

8.6.3 Für die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis wird eine einmalige 
Verwaltungsgebühr in Höhe von 50 v.H. der nach der Nrn. 8.1 - 
8.5.3 des vorstehenden Tarifs festzusetzenden Sondernutzungsge-
bühr, mindestens aber in Höhe von 50,00 €, erhoben. 
 

 

8.6.4 Abschluss von Vereinbarungen einschl. Ortsbesichtigungen mit 
Unternehmen der öffentlichen Versorgung und Entsorgung hinsicht-
lich der Inanspruchnahme von Kreisstraßen einschließlich der Ne-
benanlagen innerhalb und außerhalb der Ortsdurchfahrten im Zu-
sammenhang mit der Herstellung ihrer Leitungen mit Zubehör und 
sonstigen Anlagen 
sowie 
Erteilung von Zustimmungen einschließlich Ortsbesichtigungen 
hinsichtlich der Inanspruchnahme von Kreisstraßen einschließlich 
der Nebenanlagen innerhalb und außerhalb der Ortsdurchfahrten 
im Zusammenhang mit der Durchführung von Wartungs- und Repa-
raturarbeiten an Leitungen aller Art mit Zubehör sowie an sonstigen 
Anlagen pro Einzelfall. 
 
Die Abrechnung der Gebühr erfolgt nach Zeitaufwand. 

Die Gebühr für jede 
angefangene Arbeits-
stunde ist dem aktuel-
len Runderlass des 
Ministeriums für Inne-
res und Kommunales 
NRW bzgl. der Richt-
werte für die Berück-
sichtigung des Verwal-
tungsaufwandes bei 
der Festlegung der 
nach dem Gebühren-
gesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen 
zu erhebenden Ver-
waltungsgebühren zu 
entnehmen. 
 
 
 
 

 
9 

 
Erteilung von Vorrangseinräumungen usw. 
 
 

 
 
 
 

 
9.1 

 
Erteilung von Vorrangseinräumungen, Löschungsbewilligungen, 
Freigabeerklärungen und sonstigen Erklärungen für das Grundbuch 
im Rahmen der Bearbeitung von abgetretenen Wohnungsbaudar-
lehen 
 

15,00 
 

 
9.2 
 

 
Erteilung von Vorrangseinräumungen, Löschungsbewilligungen, 
Freigabeerklärungen und sonstigen Erklärungen für das Grundbuch 
in sonstigen Angelegenheiten 
 

 
 

60,00 
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Tarif-Nr. Gegenstand Gebühr in € 

 
10 

 
Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Gesundheits-
dienst 
 

10.1 Amtliche Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutachten gem. § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 und § 19 des Gesetzes über den öffentlichen Gesund-
heitsdienst (ÖGDG) 
 

 

10.1.1 Amtliche Bescheinigungen ohne nähere gutachtliche Äußerung 
 

6,00 – 80,00 
 

10.1.2 Zeugnis über ärztlichen Befund mit kurzer gutachtlicher Äußerung 
 

60,00 - 200,00 
 

10.1.3 Zeugnis wie 10.1.2 mit ausführlicher Äußerung  
 

90,00 – 350,00 

10.1.4 Ausführliches Gutachten 
 

250,00 – 4.000,00 
 

10.2 Wohnungshygiene 
Fachberatung von Privatpersonen vor Ort sowie Wohnungsbesich-
tigungen gem. § 10 ÖGDG durch den Gesundheitsingeni-
eur/Gesundheitsaufseher 
 

 
 
 

10,00 - 100,00 

10.3 Für Amtshandlungen oder Leistungen ärztlicher, psychologisch- 
psychotherapeutischer, kinder- und jugendlichenpsychotherapeuti-
scher oder zahnärztlicher Natur, die nach den amtlichen Gebüh-
renordnungen gebührenpflichtig sind: 
(Die nachstehenden Gebühren sind ggf. zusätzlich zu den Gebüh-
ren der Tarifziffern 10.1.1 bis 10.1.4 zu erheben) 
 

 

10.3.1 Amtshandlungen oder Leistungen ärztlicher Natur, die nach der 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 09. Februar 1996 (BGBI. I S. 210) in der jeweils gelten-
den Fassung gebührenpflichtig sind. 

0,7- bis 1,8-fache 
Sätze für Sonderleis-
tungen gem. Abschn. 
A, E und O. 0,7- bis 
1,15-fache Sätze für 
Sonderleistungen 
gem. Abschn. M des 
Gebührenverzeichnis-
ses, 0,7- bis 2,3-fache 
Sätze für Sonderleis-
tungen gem. den übri-
gen Abschnitten des 
Gebührenverzeichnis-
ses zur GOÄ 
 

10.3.2 Amtshandlungen oder Leistungen psychologisch-psycho-
therapeutischer Natur, die nach der Gebührenordnung für Psycho-
logische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten (GOP) vom 08. Juni 2000 (BGBI. I S. 818) in der je-
weils geltenden Fassung gebührenpflichtig sind. 
 

0,7- bis 2,3-fache 
Sätze für Sonderleis-
tungen nach der Ge-
bührenordnung 
 

10.3.3 Amtshandlungen oder Leistungen zahnärztlicher Natur, die nach 
der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) vom 22. Oktober 1987 
(BGBI. I S. 2316) in der jeweils geltenden Fassung gebührenpflich-
tig sind. 
 

0,7- bis 2,3-fache 
Sätze für Sonderleis-
tungen nach der Ge-
bührenordnung 
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Tarif-Nr. Gegenstand Gebühr in € 

 
10.3.4 

 
Amtshandlungen oder Leistungen ärztlicher, psychologisch-
psychotherapeutischer, kinder- und jugendlichenpsychotherapeuti-
scher oder zahnärztlicher Natur, die nach den amtlichen Gebüh-
renordnungen (GOÄ, GOP oder GOZ) gebührenpflichtig sind und 
bei denen ein Leistungsträger i. S. des § 11 des Ersten Buches des 
Sozialgesetzbuches oder ein sonstiger öffentlich-rechtlicher Kosten-
träger die Zahlung leistet (§ 11 GOÄ / § 1 GOP / § 3 GOZ). 

 
Einfache Sätze für 
Sonderleistungen 
nach den Gebühren-
ordnungen 
 

   
11 Vereinbarung und Erteilung von Zustimmungen zu Aufbrüchen 

in Kreisstraßen 
 

 

11.1 
 
 
 
 
 
 
11.2 
 
 
 
 
 
 
11.3 

Abschluss von Vereinbarungen zu Aufbrüchen mit Unternehmen 
der öffentlichen Versorgung und Entsorgung hinsichtlich der Inan-
spruchnahme von Kreisstraßen einschließlich der Nebenanlagen 
innerhalb und außerhalb der Ortsdurchfahrten im Zusammenhang 
mit der Herstellung ihrer Leitungen mit Zubehör und sonstigen An-
lagen. 
 
Ertelung von Zustimmungen zu Aufbrüchen aufgrund Tarif-Nr. 11.1 
hinsichtlich der Inanspruchnahme von Kreisstraßen einschließlich 
der Nebenanlagen innerhalb und außerhalb der Ortsdurchfahrten 
im Zusammenhang mit der Durchführung von Verlegungs-, War-
tungs- und Reparaturarbeiten an Leitungen aller Art mit Zubehör 
sowie an sonstigen Anlagen pro Einzelfall. 
 
Erteilung von Zustimmungen nach § 68 Abs. 3 Telekommunikati-
onsgesetz (TKG) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Die Abrechnung der Gebühr nach den Tarif-Nr. 11.1 bis 11.3 erfolgt 
nach Zeitaufwand 

Die Gebühr für jede 
angefangene Arbeits-
stunde ist dem aktuel-
len Runderlass des 
Ministeriums für Inne-
res und Kommunales 
NRW bzgl. der Richt-
werte für die Berück-
sichtigung des Verwal-
tungsaufwandes bei 
der Festlegung der 
nach dem Gebühren-
gesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen 
zu erhebenden Ver-
waltungsgebühren zu 
entnehmen. 

   

 
12 
 

 
Prüftätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes 
 
 

 

12.1 Prüfeinsatz eines Prüfers je angefangene Arbeitsstunde 
 

Die Gebühr für jede 
angefangene Arbeits-
stunde ist dem aktuel-
len Runderlass des 
Ministeriums für Inne-
res und Kommunales 
NRW bzgl. der Richt-
werte für die Berück-
sichtigung des Verwal-
tungsaufwandes bei 
der Festlegung der 
nach dem Gebühren-
gesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen 
zu erhebenden Ver-
waltungsgebühren zu 
entnehmen. 
 
 

12.1.1  Fahrt- und Reisekostenpauschale             20,00 
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Anlage zu Tarif-Nr. 3 der Allgemeinen Gebührensatzung des Kreises Düren 
 
 
Die bei Tarif-Ziffer 3.9 genannten Werkzeuggruppen haben folgende Bestandteile: 
 
 
3.9.1 Motorpumpe Ex Mineralöl - Umfüllpumpe 
 

Pumpe Ölsaugschläuche 
C-Saugkorb Öldruckschlauch 
Kupplungsschlüssel Erdungskabel 
Erdanker Kesselwagenabfüllkupplung 
2 Anschlussstücke Messing Notstromaggregat 8 KVA f. Pumpe 
Kabeltrommel 380 Ex Übergangsstück 380 Ex 

 
 
3.9.2 Elro-Pumpe Schmutz-Wasser-Öleinsatz 
 

Pumpe Schlauch 
Gleitöl Flachsauger 
Öl- Saug- und Druckschläuche Saugrohr 
Kupplungsschlüssel Erdungskabel 
Erdanker Notstromaggregat f. Pumpe 8 KVA 
Kabeltrommel 380 Ex Übergangsstück 380 Ex 

 
 
3.9.3 Elro-Pumpe Säureeinsatz 
 

Pumpe Schlauch 
Gleitöl Saug- und Druckschlauch säurefest 
Saugrohr Edelstahl Satz VA-Behälter 
Satz VA-Deckel PVC Folienbehälter 
VA Eimer VA Schöpfer 5 Ltr. 
Übergangsstücke Edelstahl Verbindungsstücke Edelstahl 
Flachsauger Kupplungsschlüssel 
Erdungskabel Erdanker 
Notstromaggregat f. Pumpe Übergangsstück 
Kabeltrommel 380 Ex  

 
 
3.9.4 Fasspumpe 
 

Motorkopf Pumpwerk Edelstahl 
Pumpwerk Polypropylen Ölschlauch 
Erdungskabel Erdanker 
Kabeltrommel  

 
 
3.9.5 Tauchpumpe TP 4 und 6 
 

Pumpe Transportkasten 
B/C-Schlauch Kabeltrommel 
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3.9.6 Ölwassersauger 
 

Turbosauger mit Zubehör C-Schlauch 
Kabeltrommel  

 
 
3.9.7 Edelstahl-Fässer für Wasser-Ölgemisch 
 

Elro Transportfässer Elro Befülleinrichtung 
Elro Vakuumschlauch 1" Elro Flexischlauch 
Restlossauger  

 
 
3.9.8 Auffangbehälter 
 

2.700 l Behälter verstärkt 2.100 l Behälter verstärkt 
1.200 l Behälter verstärkt    700 l Behälter verstärkt 
   400 l Behälter verstärkt    100 l Behälter verstärkt 
   220 l Behälter verstärkt  

 
 
3.9.9 Ölsperren 
 

Ölsperre mit 20 Gewichten 6 Arbeitsleinen 
4 Haltestangen Druckminderer mit Flasche 
Ölsiebschaufel Auffangbehälter 
Vorschlaghammer  

 
 
3.9.10 Atemschutz 
 

Atemschutzgerät Atemluftflasche 6 Ltr. 
Atemschutzmaske Funkgerät FUG 10 
Sprechgarnitur  

 
 
3.9.11 Schutzanzüge 
 

Vollschutzanzug Vautex Vollschutzanzug Chempion 
Hitzeschutz Form 3 Hitzeschutz Form 2 
Hitzeschutz Form 1  

 
 
3.9.11 Dekontaminationszelt 
 

Transportwagen Zelt und Böden 
Luftkompressor und Zubehör Kabeltrommel 
Leuchten Abwasserpumpe mit Zubehör 
Auffangbehälter Ablagetisch 
Dekontaminationskammer mit  
Alugestänge u. Zubehör 

 

 
3.9.13 Dampfstrahler 
 

Dampfstrahler Notstromaggregat 8 KVA 
Kabeltrommel 380 V Wasseranschlussstücke CID/Zoll 
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3.9.14 Leckage- und Dichtkissen 
 

1 Satz Leckage- und Dichtkissen 
1,5 bar mit Zubehör 

Halteleine 

Pressluftflasche 6 Ltr. Pressluftflasche 4 Ltr. 
 
 
3.9.15 Nicht funkenreißende Werkzeuge 
 

Kreuzhacke Spaten 
Rundschaufel Satz nicht funkenreißende Werkzeuge 

 
 
3.9.16 Beleuchtung 
 

Notstromaggregat 20 KVA Stativ 5 m 
Stativ 1,5 m Flutlichtstrahler 
Kabeltrommel  

 
 
3.9.17 Wärmebildkamera 
 
3.9.18 Pac Ex2 
 
3.9.19 Tox Meter 
 
3.9.20 Polytector II mit Sonde 
 
3.9.21 Polytector II mit Grundgerät 
 
3.9.22 Schutzanzug 
 
3.9.23 Laptop und Drucker 
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Anlage zu Tarif-Nr. 8 der Allgemeinen Gebührensatzung des Kreises Düren 
betreffend Tarif-Nrn.   8.1.2, 8.1.3 und 8.1.4 
 
Punktetabelle in Anlehnung an das Straßen- und Wegegesetz NRW (Anhang 4.1) 
zur Ermittlung des Gebührenrahmens aufgrund der Allgemeinen Gebührensatzung des 
Kreises Düren für Sondernutzungen an Kreisstraßen 
 

 Punkte Auswertung 
A Bedeutung der Straße im Netz gering 1  
  normal 2  
  groß 3  
     
B Ausbauzustand der Straße alt, schmal 1  
  durchgef. Zwischenausbau 2  
  neu ausgebaut 3  
     
C zulässige StVO Geschwindigkeit bis 60 km/h 1  
  bis 80 km/h 2  
  über 80 km/h 3  
     
D Verkehrsdichte der Straße (Kfz/Tag) bis   2.000 Kfz/Tag 1  
  bis   4.000 Kfz/Tag 2  
  bis   6.000 Kfz/Tag 3  
  bis   8.000 Kfz/Tag 4  
  bis 10.000 Kfz/Tag 5  
  über 10.000 Kfz/Tag 6  
     
E Stärke des Anliegerverkehrs 

(= Summe der ein- und ausfahren-
den Kraftfahrzeuge) 

bis 10 mal/Tag 1  
bis 20 mal/Tag 2  
bis 50 mal/Tag 3  

  über 50 mal/Tag 4  
      

Punktezahl insgesamt:  
 
 

Punkte Tarif-Nr. 8.1.2 Tarif-Nr. 8.1.3 Tarif-Nr. 8.1.4 
Gebühr in € Gebühr in € Gebühr in € 

5  25,00 €  25,00 €  70,00 € 
6  51,00 €  34,00 €  315,00 € 
7  77,00 €  43,00 €  560,00 € 
8  103,00 €  52,00 €  805,00 € 
9  129,00 €  61,00 €  1.050,00 € 

10  155,00 €  70,00 €  1.295,00 € 
11  181,00 €  79,00 €  1.540,00 € 
11  207,00 €  88,00 €  1.785,00 € 
13  233,00 €  97,00 €  2.030,00 € 
14  259,00 €  106,00 €  2.275,00 € 
15  285,00 €  115,00 €  2.520,00 € 
16  311,00 €  124,00 €  2.765,00 € 
17  337,00 €  133,00 €  3.010,00 € 
18  363,00 €  142,50 €  3.255,00 € 
19  390,00 €  150,00 €  3.500,00 € 
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Anlage zu Tarif-Nr. 8 der Allgemeinen Gebührensatzung des Kreises Düren 
betreffend Tarif-Nrn. 8.5.1,   8.5.2,   8.5.3 
 
Punktetabelle in Anlehnung an das Straßen- und Wegegesetz NRW (Anhang 4.1) 
zur Ermittlung des Gebührenrahmens aufgrund der Allgemeinen Gebührensatzung des 
Kreises Düren für Sondernutzungen an Kreisstraßen für den Bereich: 
8.5.1 gewerbliche sportliche Veranstaltungen, Versuchsfahrten, Dreharbeiten 

(z. B. Film, Fernsehen) 
8.5.2 Werbeveranstaltungen u. Ähnliches 
8.5.3 Straßenhandel ohne bauliche Anlagen 
 

 Punkte Auswertung 
A Bedeutung der Straße im Netz gering 1  
  normal 2  
  groß 3  
     
B Ausbauzustand der Straße alt, schmal 1  
  durchgef. Zwischenausbau 2  
  neu ausgebaut 3  
     
C zulässige StVO Geschwindigkeit bis 60 km/h 1  
  bis 80 km/h 2  
  über 80 km/h 3  
     
D Verkehrsdichte der Straße bis   2.000 Kfz/Tag 1  
  bis   4.000 Kfz/Tag 2  
  bis   6.000 Kfz/Tag 3  
  bis   8.000 Kfz/Tag 4  
  bis 10.000 Kfz/Tag 5  
  über 10.000 Kfz/Tag 6  
     

Punktezahl insgesamt:  
 
 

Punkte Tarif-Nr. 8.5.1 Tarif-Nr. 8.5.2 Tarif-Nr. 8.5.3 
Gebühr in € Gebühr in € Gebühr in € 

4  83,00  16,00  16,00 
5  151,00  30,00  30,00 
6  220,00  44,00  44,00 
7  288,00  58,00  58,00 
8  357,00  72,00  72,00 
9  426,00  86,00  86,00 

10  495,00  99,00  99,00 
11  564,00  113,00  113,00 
11  633,00  117,00  117,00 
13  702,00  141,00  141,00 
14  771,00  155,00  155,00 
15  840,00  168,00  168,00 
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